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B E S C H L U S S 

des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V 
in seiner 455. Sitzung am 11. Dezember 2019  

Teil A 

zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) 

mit Wirkung zum 1. Januar 2020 

1. Streichung der Gebührenordnungsposition 01730 im Abschnitt 1.7.2 EBM

2. Änderung der vierten Anmerkung der Gebührenordnungsposition 01735 im
Abschnitt 1.7.2 EBM

Im Quartal der Berechnung der 
Gebührenordnungsposition 01735 und im 
Folgequartal istsind die 
Gebührenordnungspositionen 0173001760 
und 01761 nicht berechnungsfähig. 

3. Änderung der Überschrift des Abschnitts 1.7.3 EBM

1.7.3  Früherkennung von Krebserkrankungen bei FrauenBrustkrebs durch 
Mammographie-Screening gemäß Abschnitt B der den Richtlinien des 
Gemeinsamen Bundesausschusses über die Früherkennung von 
Krebserkrankungen ("Krebsfrüherkennungs-Richtlinie") des 
Gemeinsamen Bundesausschusses und den Regelungen desr Anlage 
9.2 zum Bundesmantelvertrages-Ärzte (BMV-Ä) und der Richtlinie für 
organisierte Krebsfrüherkennungsprogramme (oKFE-RL): III. 
Besonderer Teil – Programm zur Früherkennung des Zervixkarzinoms 
des Gemeinsamen Bundesausschusses 

4. Aufnahme eines Abschnitts 1.7.3.1 EBM

1.7.3.1  Früherkennung von Brustkrebs durch Mammographie-Screening 

5. Überführung der ersten und zweiten Bestimmung des Abschnitts 1.7.3 und
der Gebührenordnungspositionen 01750 bis 01759 in den Abschnitt 1.7.3.1

6. Aufnahme eines Abschnitts 1.7.3.2 EBM
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1.7.3.2 Früherkennung von Krebserkrankungen der Brust und des Genitales, 
organisiertes Programm zur Früherkennung des Zervixkarzinoms  

01760 Untersuchung zur Früherkennung von 
Krebserkrankungen bei der Frau gemäß 
Abschnitt B. II. §§ 6 und 8 der
Krebsfrüherkennungs-Richtlinie 159 Punkte

17,47 € Im Quartal der Berechnung der 
Gebührenordnungsposition 01760 und im 
Folgequartal ist die
Gebührenordnungsposition 01735 nicht 
berechnungsfähig. 

Die Gebührenordnungsposition 01760 ist 
am Behandlungstag nicht neben der 
Gebührenordnungsposition 01764 
berechnungsfähig. 

Die Gebührenordnungsposition 01760 ist im 
Krankheitsfall nicht neben der 
Gebührenordnungsposition 01761
berechnungsfähig. 

1.7.3.2.1  Primärscreening zur Früherkennung des Zervixkarzinoms gemäß Teil III. 
C. § 6 der Richtlinie für organisierte Krebsfrüherkennungsprogramme
(oKFE-RL)

01761 Untersuchung zur Früherkennung des 
Zervixkarzinoms gemäß Teil III. C. § 6 der 
Richtlinie für organisierte
Krebsfrüherkennungsprogramme (oKFE-
RL) 179 Punkte

19,67 € 
Im Quartal der Berechnung der 
Gebührenordnungsposition 01761 und im 
Folgequartal ist die
Gebührenordnungsposition 01735 nicht 
berechnungsfähig. 

Die Gebührenordnungsposition 01761 ist 
nicht neben der Gebührenordnungsposition 
01825 berechnungsfähig. 

Die Gebührenordnungsposition 01761 ist 
am Behandlungstag nicht neben der 
Gebührenordnungsposition 01764 
berechnungsfähig. 

Die Gebührenordnungsposition 01761 ist im 
Krankheitsfall nicht neben der 
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Gebührenordnungsposition 01760 
berechnungsfähig. 

1.7.3.2.2  Abklärungsdiagnostik zur Früherkennung des Zervixkarzinoms gemäß 
Teil III. C. § 7 der Richtlinie für organisierte 
Krebsfrüherkennungsprogramme (oKFE-RL) 

01764 Abklärungsdiagnostik gemäß Teil III. C. § 7 
der Richtlinie für organisierte 
Krebsfrüherkennungsprogramme (oKFE-
RL) 67 Punkte

7,36 € Die Gebührenordnungsposition 01764 ist 
am Behandlungstag nicht neben den 
Gebührenordnungspositionen 01760, 
01761 und 01825 berechnungsfähig. 

01765 Abklärungskolposkopie gemäß Teil III. C. §§ 
7 und 8 der Richtlinie für organisierte 
Krebsfrüherkennungsprogramme (oKFE-
RL) 658 Punkte

72,30 € Die Berechnung der 
Gebührenordnungsposition 01765 setzt 
eine Genehmigung der Kassenärztlichen 
Vereinigung nach der
Qualitätssicherungsvereinbarung 
Abklärungskolposkopie gemäß § 135 Abs. 2 
SGB V voraus. 

7. Änderung der Präambel 3.1 Nr. 4 EBM

4. Die Gebührenordnungspositionen 01730, 01735, 01760, 01761, 01764,
01816, 01821, 01822, 01828, 01840 und 01915 sind von den unter Nr.1
genannten Vertragsärzten berechnungsfähig, wenn sie eine mindestens
einjährige Weiterbildung im Gebiet Frauenheilkunde und Geburtshilfe
nachweisen können oder wenn entsprechende Leistungen bereits vor dem
31.12.2002 durchgeführt und abgerechnet wurden.

8. Änderung der Präambel 40.1 Nr. 2 EBM

2. Neben den Gebührenordnungspositionen des Abschnitts 1.7.3.1 zur
Früherkennung von Brustkrebs durch Mammographie-Screening sind nur die
Kostenpauschalen nach den Nrn. 40100, 40850, 40852, 40854 und 40855
berechnungsfähig.

https://ebm.kv-safenet.de/JZ4###934####H#
https://ebm.kv-safenet.de/S#5###934####H#
https://ebm.kv-safenet.de/K9####LCV61##H#
https://ebm.kv-safenet.de/MA####LCV61##H#
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9. Aufnahme der analogen Berechnungsausschlüsse für die genannten
Gebührenordnungspositionen

10. Aufnahme der Gebührenordnungspositionen 01760, 01761, 01764 und
01765 in die Präambeln 8.1 Nr. 4, 31.2.1 Nr. 8 und 36.2.1 Nr. 4

11. Aufnahme der Gebührenordnungspositionen 01760, 01761 und 01764 in die
Präambel 3.1 Nr. 3

12. Änderungen von Gebührenordnungspositionen im Anhang 3 zum EBM

GOP Kurzlegende Kalkulationszeit 
in  

Minuten  

Prüfzeit 
in 

Minuten 

Eignung der 
Prüfzeit 

01730 Krebsfrüherkennungs-
Untersuchung bei der Frau 

14 11 Tages- und 
Quartalsprofil 

01760 Krebsfrüherkennung bei der 
Frau gem. Abschnitt B. II. §§ 6 
und 8 KFE-RL 

KA 7 Tages- und 
Quartalsprofil 

01761 Krebsfrüherkennung bei der 
Frau gem. Teil III. C. § 6 oKFE-
RL 

KA 8 Tages- und 
Quartalsprofil 

01764 Abklärungsdiagnostik gemäß 
Teil III. C. § 7 oKFE-RL 

KA 4 Tages- und 
Quartalsprofil 

01765 Abklärungskolposkopie gemäß 
Teil III. C. §§ 7 und 8 oKFE-RL 

KA 25 Tages- und 
Quartalsprofil 
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Teil B 

zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) 

mit Wirkung zum 1. Januar 2020 

1. Änderung der fünften Bestimmung zum Abschnitt 1.7 EBM

5. Die Berechnung der Gebührenordnungspositionen 01738, 01763,
01767, 01783, 01800, 01802 bis 01811, 01816, 01833, 01840, 01915
und 01931 bis 01936 setzt eine Genehmigung der Kassenärztlichen
Vereinigung nach der Qualitätssicherungsvereinbarung Spezial-Labor
gemäß § 135 Abs. 2 SGB V voraus.

2. Änderung der Gebührenordnungsposition 01700 im Abschnitt 1.7 EBM

01700 Grundpauschale für Fachärzte für 
Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie und 
Infektionsepidemiologie, 
Transfusionsmedizin und ermächtigte 
Fachwissenschaftler der Medizin für die 
Erbringung von Laborleistungen gemäß den 
Richtlinien des Gemeinsamen 
Bundesausschusses über die ärztliche 
Betreuung während der Schwangerschaft 
und nach der Entbindung (Mutterschafts-
Richtlinien) und/oder der Richtlinien des 
Gemeinsamen Bundesausschusses zur 
Empfängnisregelung und zum 
Schwangerschaftsabbruch sowie von 
Laborleistungen nach den 
Gebührenordnungspositionen 01763 
und 01767 und des Abschnitts 1.7.8 bei 
Probeneinsendung, 

je Behandlungsfall mit Auftragsleistung(en) 
der Abschnitte 1.7.4 und/oder 1.7.5 
und/oder 1.7.8  

23 Punkte
2,53 € Die Gebührenordnungsposition 01700 ist im 

Behandlungsfall nicht neben den 
Gebührenordnungspositionen 12220 und 
12225 berechnungsfähig. 



Bewertungsausschuss nach § 87 Absatz 1 Satz 1 SGB V in seiner 455. Sitzung am 11. Dezember 2019 
Geschäftsführung des Bewertungsausschusses 

Seite 6 von 16 

3. Änderung der Gebührenordnungsposition 01701 im Abschnitt 1.7 EBM

01701 Grundpauschale für Vertragsärzte aus nicht 
in der Gebührenordnungsposition 01700 
aufgeführten Arztgruppen für die Erbringung 
von Laborleistungen gemäß der Richtlinien 
des Gemeinsamen Bundesausschusses 
über die ärztliche Betreuung während der 
Schwangerschaft und nach der Entbindung 
(Mutterschafts-Richtlinien) und/oder der 
Richtlinien des Gemeinsamen 
Bundesausschusses zur
Empfängnisregelung und zum 
Schwangerschaftsabbruch sowie nach den 
Gebührenordnungspositionen 01763 
und 01767, 

je Behandlungsfall bei Erbringung von 
Laboratoriumsuntersuchungen der 
Abschnitte 1.7.4 und/oder 1.7.5 5 Punkte

0,55 € Die Gebührenordnungsposition 01701 ist im 
Behandlungsfall nicht neben den 
Gebührenordnungspositionen 12220 und 
12225 berechnungsfähig. 

4. Streichung der Gebührenordnungsposition 01733 im Abschnitt 1.7.2 EBM

5. Streichung der Gebührenordnungsposition 01733 in den Präambeln 31.2.1
Nr. 8 und 36.2.1 Nr. 4

6. Aufnahme von Leistungen nach den Gebührenordnungspositionen 01762
und 01763 in den Abschnitt 1.7.3.2.1 EBM

01762 Zytologische Untersuchung gemäß Teil III. 
C. § 6 der Richtlinie für organisierte
Krebsfrüherkennungsprogramme (oKFE-
RL)
Obligater Leistungsinhalt 
- Zytologische Untersuchung eines oder

mehrerer Abstriche(s) als
konventionelle(r) Abstrich(e), von der
Portio-Oberfläche und aus dem
Zervixkanal

Fakultativer Leistungsinhalt 
- Durchführung der zytologischen 

Untersuchung mittels
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Dünnschichtverfahren anstatt als 
konventioneller Abstrich 81 Punkte

8,90 € Die Gebührenordnungsposition 01762 
beinhaltet die Kosten für 
Objektträger/Fixierlösung für die 
konventionelle Zytologie oder 
Probengefäß/Fixierlösung für die 
Dünnschichtverfahren sowie jeweils das 
Abstrichbesteck (Bürste und Spatel). 

Die Berechnung der
Gebührenordnungsposition 01762 setzt 
eine Genehmigung der Kassenärztlichen 
Vereinigung nach der Zytologie-
Vereinbarung gemäß § 135 Abs. 2 SGB V 
voraus. 

Die Gebührenordnungsposition 01762 ist 
nicht neben den Gebührenordnungs-
positionen der Abschnitte 32.3.8 bis 32.3.12 
und den Gebührenordnungspositionen des 
Kapitels 19 für Untersuchungsmaterial, das 
für die Untersuchung gemäß Teil III. C. § 6 
oKFE-RL gewonnen wurde,
berechnungsfähig. 

Die Gebührenordnungsposition 01762 ist 
am Behandlungstag nicht neben der 
Gebührenordnungsposition 01766
berechnungsfähig. 

Die Gebührenordnungsposition 01762 ist im 
Behandlungsfall nicht neben der 
Gebührenordnungsposition 01826
berechnungsfähig.  

01763 Nachweis von Humanen Papillom-Viren 
gemäß Teil III. C. § 6 der Richtlinie für 
organisierte 
Krebsfrüherkennungsprogramme (oKFE-
RL) 
Obligater Leistungsinhalt 
-  Detektion mindestens der High-Risk-

HPV-Typen 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51,
52, 56, 58, 59 und 68,

-  Genotypisierung auf HPV-Typ 16 und
HPV-Typ 18, sofern High-Risk-HPV-
Typen nachweisbar sind 171 Punkte

18,79 € 
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Die Gebührenordnungsposition 01763 
beinhaltet die Kosten für 
Probengefäß/Fixierlösung sowie das 
Abstrichbesteck (Bürste und Spatel). 

Die Berechnung der
Gebührenordnungsposition 01763 setzt den 
Nachweis der Ergebnisse der externen 
Qualitätssicherungsmaßnahmen gemäß 
Teil III. C. § 8 Abs. 3 der oKFE-RL 
gegenüber der Kassenärztlichen 
Vereinigung voraus. 

Die Berechnung der
Gebührenordnungsposition 01763 setzt die 
Anwendung eines Tests, für den die 
Erfüllung der Kriterien gemäß Teil III. C. § 8 
Abs. 3 der oKFE-RL nachgewiesen ist, 
voraus. 

Die Gebührenordnungsposition 01763 ist 
nicht neben den
Gebührenordnungspositionen der
Abschnitte 32.3.8 bis 32.3.12 und den 
Gebührenordnungspositionen des Kapitels 
19 für Untersuchungsmaterial, das für die 
Untersuchung gemäß Teil III. C. § 6 oKFE-
RL gewonnen wurde, berechnungsfähig. 

Die Gebührenordnungsposition 01763 ist 
am Behandlungstag nicht neben den 
Gebührenordnungspositionen 01767 und 
32819 berechnungsfähig. 

7. Aufnahme von Leistungen nach den Gebührenordnungspositionen 01766,
01767 und 01768 in den Abschnitt 1.7.3.2.2 EBM

01766 Zytologische Untersuchung gemäß Teil III. 
C. § 7 mittels Zytologie der Richtlinie für
organisierte
Krebsfrüherkennungsprogramme (oKFE-
RL)
Obligater Leistungsinhalt 
- Zytologische Untersuchung eines oder

mehrerer Abstriche(s) als
konventionelle(r) Abstrich(e), von der
Portio-Oberfläche und aus dem
Zervixkanal
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Fakultativer Leistungsinhalt 
- Vergleichende Beurteilung bei 

vorliegendem Vorbefund, 
- Durchführung der zytologischen 

Untersuchung mittels
Dünnschichtverfahren anstatt als 
konventioneller Abstrich, 

- Weiterführende Untersuchungen nach
den Gebührenordnungspositionen 19320
bis 19322 und 19331 288 Punkte

31,64 € Die Gebührenordnungsposition 01766 
beinhaltet die Kosten für 
Objektträger/Fixierlösung für die 
konventionelle Zytologie oder 
Probengefäß/Fixierlösung für die 
Dünnschichtverfahren sowie jeweils das 
Abstrichbesteck (Bürste und Spatel). 

Die Berechnung der
Gebührenordnungsposition 01766 setzt 
eine Genehmigung der Kassenärztlichen 
Vereinigung nach der Zytologie-
Vereinbarung gemäß § 135 Abs. 2 SGB V 
voraus. 

Die Gebührenordnungsposition 01766 ist 
nicht neben den Gebührenordnungs-
positionen der Abschnitte 32.3.8 bis 32.3.12 
und den Gebührenordnungspositionen des 
Kapitels 19 für Untersuchungsmaterial, das 
für die Untersuchung gemäß Teil III. C. § 7 
oKFE-RL gewonnen wurde,
berechnungsfähig. 

Die Gebührenordnungsposition 01766 ist 
am Behandlungstag nicht neben der 
Gebührenordnungsposition 01762
berechnungsfähig. 

Die Gebührenordnungsposition 01766 ist im 
Behandlungsfall nicht neben der 
Gebührenordnungsposition 01826 
berechnungsfähig. 

01767 Nachweis von Humanen Papillom-Viren 
gemäß Teil III. C. § 7 der Richtlinie für 
organisierte 
Krebsfrüherkennungsprogramme (oKFE-
RL)  
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Obligater Leistungsinhalt 
-  Detektion mindestens der High-Risk-

HPV-Typen 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51,
52, 56, 58, 59 und 68,

-  Genotypisierung auf HPV-Typ 16 und
HPV-Typ 18, sofern High-Risk-HPV-
Typen nachweisbar sind 171 Punkte

18,79 € Die Gebührenordnungsposition 01767 
beinhaltet die Kosten für 
Probengefäß/Fixierlösung sowie das 
Abstrichbesteck (Bürste und Spatel). 

Die Berechnung der
Gebührenordnungsposition 01767 setzt den 
Nachweis der Ergebnisse der externen 
Qualitätssicherungsmaßnahmen gemäß 
Teil III. C. § 8 Abs. 3 der oKFE-RL 
gegenüber der Kassenärztlichen 
Vereinigung voraus. 

Die Berechnung der
Gebührenordnungsposition 01767 setzt die 
Anwendung eines Tests, für den die 
Erfüllung der Kriterien gemäß Teil III. C. § 8 
Abs. 3 der oKFE-RL nachgewiesen ist, 
voraus. 

Die Gebührenordnungsposition 01767 ist 
nicht neben den
Gebührenordnungspositionen der
Abschnitte 32.3.8 bis 32.3.12 und den 
Gebührenordnungspositionen des Kapitels 
19 für Untersuchungsmaterial, das für die 
Untersuchung gemäß Teil III. C. § 7 oKFE-
RL gewonnen wurde, berechnungsfähig. 

Die Gebührenordnungsposition 01767 ist 
am Behandlungstag nicht neben den 
Gebührenordnungspositionen 01763 und 
32819 berechnungsfähig. 

01768 Histologie bei Abklärungskolposkopie 
gemäß Teil III. C. § 7 der Richtlinie für 
organisierte 
Krebsfrüherkennungsprogramme (oKFE-
RL) 
Fakultativer Leistungsinhalt 
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- Weiterführende Untersuchungen nach den
Gebührenordnungspositionen 19320 bis
19322,

je Material 248 Punkte
27,25 € Die Gebührenordnungsposition 01768 ist 

bei demselben Material nicht neben den 
Gebührenordnungspositionen 19310, 
19320 bis 19322 berechnungsfähig. 

8. Aufnahme der Gebührenordnungspositionen 01762, 01763, 01766 und
01767 in die Präambel 8.1 Nr. 5

9. Aufnahme der Gebührenordnungspositionen 01763 und 01767 in die
Präambel 12.1 Nr. 3

10. Aufnahme der Gebührenordnungspositionen 01762, 01763 und 01766 bis
01768 in die Präambel 19.1 Nr. 2

11. Aufnahme der analogen Berechnungsausschlüsse für die genannten
Gebührenordnungspositionen

12. Aufnahme von Gebührenordnungspositionen und Änderungen im Anhang
3 zum EBM

GOP Kurzlegende Kalkulations-
zeit in  

Minuten  

Prüfzeit 
in 

Minuten 

Eignung der 
Prüfzeit 

01733 Zytologische Untersuchung 
(Krebsvorsorge) 

KA 1 Tages- und 
Quartalsprofil 

01762 Zytologische Untersuchung 
gemäß Teil III. C. § 6 der oKFE-
RL 

KA 1 Nur 
Quartalsprofil 

01763* HPV-Test gemäß Teil III. C. § 6 
der oKFE-RL 

KA ./. Keine 
Eignung 

01766 Zytologische Untersuchung 
gemäß Teil III. C. § 7 mittels 
Zytologie der oKFE-RL 

KA 10 Nur 
Quartalsprofil 

01767* HPV-Test gemäß Teil III. C. § 7 
der oKFE-RL 

KA ./. Keine 
Eignung 

01768* Histologie bei Abklärungs-
kolposkopie gemäß Teil III. C. 
§ 7 der oKFE-RL

KA 6 Nur 
Quartalsprofil 
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Teil C 

zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) 

mit Wirkung zum 1. Januar 2020 

1. Neufassung der Gebührenordnungspositionen 01825 und 01826 im
Abschnitt 1.7.5 EBM

01825 Entnahme von Zellmaterial von der Portio-
Oberfläche im Rahmen der 
Empfängnisregelung 19 Punkte

2,09 € Die Gebührenordnungsposition 01825 ist 
nicht neben den
Gebührenordnungspositionen 01761 und 
01764 berechnungsfähig. 

01826 Zytologische Untersuchung des Portio-
Abstrichs im Rahmen der 
Empfängnisregelung 
Fakultativer Leistungsinhalt 
-   Durchführung der zytologischen 

Untersuchung mittels
Dünnschichtverfahren anstatt als 
konventioneller Abstrich 58 Punkte

6,37 € Die Berechnung der
Gebührenordnungsposition 01826 setzt 
eine Genehmigung der Kassenärztlichen 
Vereinigung nach der Zytologie-
Vereinbarung gemäß § 135 Abs. 2 SGB V 
voraus. 

Die Gebührenordnungsposition 01826 
beinhaltet die Kosten für 
Objektträger/Fixierlösung für die 
konventionelle Zytologie oder 
Probengefäß/Fixierlösung für die 
Dünnschichtverfahren sowie jeweils das 
Abstrichbesteck (Bürste und Spatel). 

Die Gebührenordnungsposition 01826 ist 
nicht neben den Gebührenordnungs-
positionen der Abschnitte 32.3.8 bis 32.3.12 
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und den Gebührenordnungspositionen des 
Kapitels 19 für Untersuchungsmaterial, das 
für die Untersuchung gemäß der Richtlinie 
des Gemeinsamen Bundesausschusses zur 
Empfängnisregelung und zum 
Schwangerschaftsabbruch Abschnitt B 
gewonnen wurde, berechnungsfähig. 

Die Gebührenordnungsposition 01826 ist 
im Behandlungsfall nicht neben den 
Gebührenordnungspositionen 01762 und 
01766 berechnungsfähig. 

2. Änderung der Präambel 8.1 Nr. 3 EBM

3. Die in der Präambel unter 1. aufgeführten Vertragsärzte
können die arztgruppenspezifischen Gebührenordnungs-
positionen 05360, 05361, 05372 und 19331 sowie bei
Vorliegen der entsprechenden
Qualifikationsvoraussetzungen die
Gebührenordnungspositionen 19310, bis 19312 und 19318
berechnen.

3. Streichung der Gebührenordnungsposition 01826 in der Präambel 8.1 Nr. 4
und Aufnahme in die Präambel 8.1 Nr. 5 EBM

4. Änderung der Präambel 10.1 Nr. 5 EBM

5. Neben den in diesem Kapitel genannten
Gebührenordnungspositionen sind von den in der Präambel
genannten Vertragsärzten zusätzlich die
Gebührenordnungspositionen nach den Nrn. 19310 bis
19312, 19310, 19312, 19315 und 19320 berechnungsfähig.
Diese Vertragsärzte können die
Gebührenordnungspositionen 19310 bis, 19312 und 19320
berechnen, wenn sie eine mindestens zweijährige
dermatohistologische Weiterbildung nachweisen können.
Die Berechnung der Gebührenordnungsposition 19315 setzt
eine Genehmigung der Kassenärztlichen Vereinigung nach
der Qualitätssicherungsvereinbarung Histopathologie
Hautkrebs- Screening gemäß § 135 Abs. 2 SGB V voraus.

5. Streichung der Gebührenordnungsposition 19311 im Abschnitt 19.3 EBM

6. Änderung der Legende der Gebührenordnungsposition 19312 im Abschnitt
19.3 EBM

19312 Zuschlag zu den
Gebührenordnungspositionen 19310, 
19311 und 19315, 19318 und 19319 für die 
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histologische oder zytologische 
Untersuchung eines Materials unter 
Anwendung von Sonderverfahren 

7. Aufnahme von Leistungen nach den Gebührenordnungspositionen 19318
und 19319 in den Abschnitt 19.3 EBM

19318 Zytologische Untersuchung eines oder 
mehrerer Abstriche(s) von der Portio-
Oberfläche und/oder aus dem Zervixkanal 

Fakultativer Leistungsinhalt 
- Durchführung der zytologischen 

Untersuchung mittels
Dünnschichtverfahren anstatt als 
konventioneller Abstrich 58 Punkte

6,37 € Die Gebührenordnungsposition 19318 
beinhaltet die Kosten für 
Objektträger/Fixierlösung für die 
konventionelle Zytologie oder 
Probengefäß/Fixierlösung für die 
Dünnschichtverfahren sowie jeweils das 
Abstrichbesteck (Bürste und Spatel). 

Die Gebührenordnungsposition 19318 ist 
bei demselben Material nicht neben den 
Gebührenordnungspositionen 01762, 
01766, 01826, 19310 und 19331 
berechnungsfähig. 

19319 Zytologische Untersuchung von Urin auf 
Tumorzellen 

Fakultativer Leistungsinhalt 
- Aufbereitung 58 Punkte

6,37 € Die Gebührenordnungsposition 19319 ist 
bei demselben Material nicht neben der 
Gebührenordnungsposition 19310
berechnungsfähig. 

8. Aufnahme der Gebührenordnungsposition 19318 in die Präambel 8.1 Nr. 5

9. Änderung der Präambel 26.1 Nr. 4 EBM

4. Neben den in diesem Kapitel genannten
Gebührenordnungspositionen sind bei Vorliegen der
entsprechenden Qualifikationsvoraussetzungen von den in
der Präambel genannten Vertragsärzten zusätzlich die
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Gebührenordnungspositionen 19310, bis 19312 und 19319 
berechnungsfähig. 

10. Neufassung der Gebührenordnungsposition 32819 im Abschnitt 32.3.12
EBM

32819 DNA- und/oder mRNA-Nachweis 
ausschließlich von High-Risk-HPV-Typen 
sowie Genotypisierung auf HPV-Typ 16 und 
HPV-Typ 18, sofern High-Risk-HPV-Typen 
nachweisbar sind bei  
- Zustand nach operativem (operativen)

Eingriff(en) an der Cervix uteri wegen
einer zervikalen intraepithelialen
Neoplasie

und/oder 
- einem Zervixzytologiebefund ab Gruppe

II-p, II-g oder IIID1 nach Münchner
Nomenklatur III

und/oder 
- positivem HPV-Nachweis frühestens

nach 6 Monaten zur Kontrolle,

einmal im Behandlungsfall 18,80 €
2,06 € Neben der Gebührenordnungsposition 

32819 sind kulturelle Untersuchungen 
und/oder Antigennachweise zum Nachweis 
desselben Erregers nicht
berechnungsfähig. 

Die Gebührenordnungsposition 32819 ist 
am Behandlungstag nicht neben den 
Gebührenordnungspositionen 01763 und 
01767 berechnungsfähig.  

11. Streichung der Gebührenordnungsposition 32820 im Abschnitt 32.3.12
EBM

12. Aufnahme der analogen Berechnungsausschlüsse für die genannten
Gebührenordnungspositionen

13. Aufnahme von Gebührenordnungspositionen und Änderungen im Anhang
3 zum EBM

GOP Kurzlegende Kalkulations- Prüfzeit Eignung der 
Prüfzeit 
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zeit in 
Minuten 

in 
Minuten 

01825 Entnahme von Zellmaterial von 
der Ektozervix und aus der 
Endozervix Portio-Oberfläche 
im Rahmen der 
(Empfängnisregelung) 

KA 1 Tages- und 
Quartalsprofil 

01826 Zytologische Untersuchung 
(Empfängnisregelung) 

1KA 1 Tages- und 
Quartalsprofil 

19311 Zytologische Untersuchung 
eines Materials 

KA 1 Tages- und 
Quartalsprofil 

19312* Zuschlag zu den 
Gebührenordnungspositionen 
19310, 19311 und 19315, 19318 
und 19319 für die Anwendung von 
Sonderverfahren 

KA 1 Tages- und 
Nur 

Quartalsprofil 

19318 Zytologische Untersuchung 
eines oder mehrerer 
Abstriche(s) von der Portio-
Oberfläche und/oder aus dem 
Zervixkanal 

KA 1 Nur 
Quartalsprofil 

19319 Zytologische Untersuchung von 
Urin 

KA 1 Nur 
Quartalsprofil 
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